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Die Kinder- und Jugendhilfe …

	■ schützt und sichert das Wohl der Kinder und Jugendlichen

	■ stärkt die Erziehungskraft der Eltern

	■ informiert, berät und unterstützt Eltern/Betreuungspersonen in  
Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, 
bei familiären Problemen und bei der Bewältigung von Krisen

	■ berät und vertritt Kinder und Jugendliche in ihren Rechten,  
im Kinderschutz

	■ schreitet ein, wenn Kinder oder Jugendliche Gewalt oder  
Missbrauch erfahren  

	■ schreitet ein, wenn das Wohl von Kindern oder Jugendlichen  
gefährdet ist

Angebote der Kinder- und Jugend-
hilfe in den Salzburger Bezirken:

	■ Kinderschutz 
Überprüfung und Abklärung bei Verdacht von Kindeswohlgefährdungen, 
Unterstützung und Hilfe in Krisensituationen, bei Gewalt, 
Vernachlässigung oder Missbrauch eines Kindes oder Jugendlichen

	■ Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung 
Hilfe bei Erziehungsfragen, Konflikten oder Rechtsfragen  
(z.B.: Gewaltfreie Erziehung, Entwicklung, Obsorge, Kontaktrecht, 
Trennung/Scheidung)

	■ Erziehungshilfen 
Wenn Eltern die Pflege und Erziehung ihrer Kinder z.B. aufgrund 
familiärer Belastungen oder Krisen nicht ausreichend gewährleisten, 
können unterstützende Hilfen angeboten werden:

	– Unterstützung der Erziehung, ambulant und aufsuchend in der Familie

	– Betreuung der Kinder und Jugendlichen außerhalb der Familie z.B. bei 
Pflegepersonen, in Krisenstellen oder sonstigen sozialpädagogischen 
Einrichtungen

	■ Elternschaft 
Hilfe bei der Klärung und Feststellung der Vater-/Elternschaft

	■ Unterhalt 
Hilfe bei Festlegung und Hereinbringung des Unterhaltes  
und bei Anspruch eines Unterhaltsvorschusses für ein  
Kind/einen Jugendlichen

	■ Pflegeverhältnisse 
Überprüfung von Pflegepersonen und Bereitstellung  
von Pflegeplätzen für Kinder 

	■ Adoption 
Überprüfung von Adoptiveltern und 
Vermittlung von Adoptivkindern


